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= Bundesministerium
Inneres

Mag. Gerhard Karner
Bundesminister

Herrn

Prasidenten des Nationalrates
Mag. Wolfgang Sobotka
Parlament

1017 Wien

Geschéftszahl: 2022-0.420.914
Wien, am 19. Juli 2022

Sehr geehrter Herr Prasident!

Der Abgeordnete zum Nationalrat Dr. Nikolaus Scherak, MA, Kolleginnen und Kollegen
haben am 19. Mai 2022 unter der Nr. 11059/J an mich eine schriftliche parlamentarische

Anfrage betreffend ,,EU-Verordnung zu Kiinstlicher Intelligenz” gerichtet.
Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt:

Zur Frage 1:
e Wird sich Ihr Ressort an dem von der EU-Kommission ausgeschriebenen Forschungs-
auftrag im Zusammenhang mit den KI-Systemen durch Polizeibehérden beteiligen?

a. Welche Linder beteiligen sich am Forschungsauftrag?

Eine Beteiligung ist derzeit nicht geplant. Die Beteiligung anderer Staaten an dem
anfragegegenstandlichen Forschungsauftrag ist mir nicht bekannt. Ich darf aber darauf

hinweisen, dass diese Frage nicht auf meinen Vollzugsbereich abstellt.

Zu den Fragen 2 und 4:
e Inwiefern setzen Sie sich auf europdischer Ebene gegen den vorgeschlagenen Entwurf
fiir die Reglementierung von Kl und das damit einhergehende Risiko der Uberwachung

mit Gesichtserkennungssoftwares ein?

www.parlament.gv.at



2von4

10836/AB XXVII. GP - Anfragebeantwortung

e  Wird die 6sterreichische Position im Rat der Europdischen Union grundsdtzlich fiir oder
gegen das gegenstdindliche unionsrechtliche Vorhaben der Reglementierung von K/
(insbesondere im Hinblick auf den Einsatz durch Polizeibehérden) sein?

a. Wenn ja, warum?

b. Wenn nein, warum?

Aus Osterreichischer Sicht wird der Verordnungsentwurf zum Artificial Intelligence Act
begriBt, da damit ein harmonisiertes Regelwerk fiir die Entwicklung, das
Inverkehrbringen, die Inbetriebnahme und die Verwendung von KI-Systemen unter

strenger Beachtung der gesetzlichen Rahmenbedingungen geschaffen werden soll.

Zur Frage 3:

e Sind Anderungen bei der aktuell in Osterreich eingesetzten Gesichtserkennungs-
software aufgrund des Vorhabens der EU-Kommission fiir eine neue Verordnung zur
Reglementierung von Kl geplant oder wird der Einsatz der Gesichtserkennung-

ssoftware trotz des geplanten unionsrechtlichen Vorhabens unverdindert fortgesetzt?

Es sind keine Anderungen geplant.

Zur Frage 5:

e Gesichtserkennungstechnologien, insbesondere der Einsatz von Gesichtserkennung in
Echtzeit, greifen massiv in die Grundrechte und allen voran in das Recht auf
Privatsphdre ein. Dariiber hinaus sind Gesichtserkennungstechnologien nach wie vor
nicht vollstéindig abgetestet, fehleranfillig und bergen ein hohes Risiko der
Diskriminierung von bereits marginalisierten Gruppen. Wird sich Ihr Ressort gegen den
Einsatz von Kl Systemen wie der Einsatz von Gesichtserkennungssoftwares einsetzen?
a. Wenn ja, inwiefern?

b. Wenn nein, weshalb nicht?

Ich darf auf die Ausfliihrungen meiner Amtsvorganger in der Beantwortung zahlreicher
parlamentarischer Anfragen zu diesem Thema hinweisen und nochmals wiederholen, dass
der digitale Bildabgleich, wie er im Bundesministerium fir Inneres, und zwar im
Bundeskriminalamt eingesetzt wird, Ermittlungsansdtze zu unbekannten Tatern nach
vorsatzlich begangenen gerichtlich strafbaren Handlungen ermdéglicht. Das Ergebnis des
digitalen Bildabgleiches wird in jedem Fall durch Ermittlungsbeamte lGberprift. Es erfolgen
keine MaBnahmen nur auf Grund des digitalen Bildabgleiches, sondern nur auf Grundlage
der weiterfihrenden Ermittlungen, sodass eine — wie in der Anfrage insinuierte -

Diskriminierung von bestimmten Gruppen ausgeschlossen werden kann.

2von3

www.parlament.gv.at



10836/AB XXVII. GP - Anfragebeantwortung 3von4

Zur Frage 6:

e Findet zur Kl fiir Polizeibehérden ein Austausch mit anderen EU Léndern statt? Wenn
ja, mit welchem Inhalt?

Ein derartiger Austausch findet auf technisch-administrativer Ebene statt, um aus den
Erfahrungen und Erkenntnissen Schlisse ziehen zu kénnen.

Gerhard Karner

3von3

www.parlament.gv.at



4 von

Datum/Zeit 2022-07-19T14:33:11+02:00

Aussteller-Zertifikat CN=a-sign-corporate-07,0U=a-sign-corporate-07,0=A-Trust Ges. f.
ussteller-zertnka Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT

Serien-Nr. 148769640

Informationen zur Priifung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen
Signatur finden Sie unter:

Prafinformation https://www.signaturpruefung.gv.at. Eine Verifizierung des Ausdruckes kann bei der
ausstellenden Behdrde/Dienststelle erfolgen.
Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.

www.parlament.gv.at




Unterzeichner Par | anent sdi rekti on

Datum/Zeit-UTC 2022-07-19T14: 37: 27+02: 00

(K OST.
&)\,\K By DS
< e
£y 3

Parlamentsdirektion

SIEGEL

Prufinformation I nformationen zur Prifung des el ektroni schen Siegels und des
Ausdrucks finden Sie unter: https://ww. parl anent. gv. at/ si egel

Hinweis Di eses Dokument wurde el ektroni sch besiegelt.




		2022-07-19T14:33:11+0200
	BMI-TRUSTCENTER
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2022-07-19T14:37:27+0200
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




